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REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 
L A N D E S A M T   F Ü R   G E O L O G I E ,  R O H S T O F F E   U N D   B E R G B A U  

Albertstraße 5 - 79104 Freiburg i. Br., Postfach, 79095 Freiburg i. Br. 
 

E-mail: abteilung9@rpf.bwl.de - Internet: www.rpf.bwl.de 
Tel.: 0761/208-3000, Fax: 0761/208-3029  

 
 
 

  
Stadt Heidelberg  
Stadtplanungsamt    
Palais Graimberg  
Kornmarkt 5  
69117 Heidelberg 
 

 

 

Freiburg i. Br., 
 

Durchwahl (0761) 
 

Name: 
 

Aktenzeichen: 

 
 

13.04.10 
208-3046 
Dr. Georg Seufert 
2511 // 10-02331 

 
 

 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange  
 
A  Allgemeine Angaben  
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Wieblingen - Solarpark Heidelberg-Grenzhof",   
Stadtkreis Heidelberg  
(TK 25: 6517 Mannheim-Südost)  
 
Ihr Schreiben Az. 61.22 vom 17.03.2010  
 
Anhörungsfrist 01.04.2010 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
 
1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
    die im Regelfall nicht überwunden werden können 
 
Keine 
 
 
2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
    die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes  
 
Keine
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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken  
 
 
Geotechnik  
 
Im Planbereich bildet junge Talfüllung den oberflächennahen Baugrund. Die Schichten 
können lokal setzungsempfindlich und von geringer Standfestigkeit bzw. Tragfähigkeit 
sein. 
 
Zum Grundwasserflurabstand im Plangebiet liegen keine konkreten Daten vor. 
 
Bei geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planung (z.B. zum genauen Baugrund-
aufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum 
Grundwasser u. dgl.), wird ingenieurgeologische Beratung durch ein privates Ingenieurbü-
ro empfohlen. 
 
 
Boden  
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 
 
Mineralische Rohstoffe  
 
Es wird von Seiten der Landesrohstoffgeologie ausdrücklich darauf hingewiesen, dass von 
der Planung die einzige noch verbliebene, größere Gewinnungsstelle auf Neckarkies und -
sand (= Kiesgrube Heidelberg-Grenzhof mit der LGRB-Rohstoffgewinnungsstellen-Nr. RG 
6517-1) in der Region Rhein-Neckar berührt wird. Der südliche Abschnitt der geplanten 
Bebauung betrifft den in Abbau befindlichen Teil der Kiesgrube Heidelberg-Grenzhof. Bei 
vollständiger Umsetzung der Planung ist somit fast die gesamte derzeitige Kiesgrube 
davon betroffen. 
Zurzeit werden im Trockenabbauverfahren lediglich 6 m der dort im Mittel 25 m mächtigen 
nutzbaren Kiese und Sande gewonnen. Es wird daher betont, dass durch eine Wiederauf-
füllung der Kiesgrube die darunter befindlichen Kiese und Sande nicht mehr genutzt 
werden können. Um zukünftige Erweiterungsmöglichkeiten der Kiesgrube Heidelberg-
Grenzhof zu gewährleisten, wird empfohlen, die Fläche östlich davon (Gewann „Schlüs-
seläcker“) für eine mögliche Erweiterung von anderen Nutzungsinteressen frei zu halten. 
Die Bereiche südlich und westlich der Kiesgrube sind bereits verfüllt. Der Abschnitt im 
Norden der Kiesgrube schließt direkt an den bereits verfüllten Bereich der Gewinnungs-
stelle an. 
 
 
Grundwasser  
 
Auf die Lage innerhalb des Wasserschutzgebietes und die Bestimmungen der Rechtsver-
ordnung zum Wasserschutzgebiet wird verwiesen. 
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Bergbau  
 
Gegen die Planung bestehen von bergbehördlicher Seite keine Einwendungen. 
 
 
Geotopschutz 
 
Im Planbereich sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht betroffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Entwurf gezeichnet 
 
Dr. Georg Seufert 
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Bernhard Schwoerer-Böhning 

Von: Müller, Martin 61 [Martin.Mueller@mannheim.de]
Gesendet: Montag, 31. Mai 2010 11:53
An: andrea.battigge@heidelberg.de
Cc: Manfred.Zuber@Heidelberg.de; Bernhard Schwoerer-Böhning
Betreff: HD Solarpark - Verfahrensstand Flächennutzungsplan 

Page 1 of 1

11.11.2010

Sehr geehrte Frau Battigge,  
  
ich kann Ihnen mitteilen, dass wir hinsichtlich der Änderung des Flächennutzungsplans in Heidelberg-
Wieblingen, Solarpark, den Verfahrensstand nach § 8 Abs. 3 BauGB erreicht haben, wonach "nach dem 
Stand der Planungsarbeiten davon auszugehen ist, dass der Bebauungsplan aus den künftigen Darstellungen 
des Flächennutzungsplans entwickelt sein wird". Insofern steht aus Sicht der Flächennutzungsplanung weder 
der Bekanntmachung des Bebauungsplans noch der Erteilung von Baugenehmigungen etwas entgegen.  
  
Mit freundlichen Grüßen 
Martin Müller 
Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim
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NABU Gruppe Heidelberg
des Naturschutzbund Deutschland e.V.

Schröderstr. 24         69120 Heidelberg

Heidelberg, den 20.04.2010

Stellungnahme des NABU Heidelberg zum geplanten Solarpark im Bereich des
Grenzhofs

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Gebiet nordwestlich des Grenzhofs stellt mit seiner Mischung aus landwirtschaftlich
genutzten Flächen, Brachflächen, einer Kiesgrube und dem nahen Mischwald einen für viele
bedrohte Tier- und Pflanzenarten wichtigen Lebensraum dar. So brüten eine Reihe von
Vogelarten in dem Gebiet, die entweder nach EU-Vogelschutzrichtlinie Anhang I streng
geschützt sind oder auf der roten Liste Baden-Württembergs bzw. Deutschlands stehen (u.a.
Neuntöter, Grauspecht, Feldlerche, Uferschwalbe, Baumfalke, Kuckuck und Goldammer).

Jeder Eingriff in die Landschaft wie z.B. die Errichtung des geplanten Solarparks muss daher
sehr sorgfältig abgewogen werden.

Der NABU Heidelberg befürwortet den Solarpark solange sichergestellt wird, dass die vielen
kleinräumigen Biotope und Ruderalflächen erhalten bleiben und die Errichtung unter
Berücksichtigung aller naturschützerischen Gestaltungsmöglichkeiten erfolgt.

Im Einzelnen sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden:

Ø      Die Planung mit Wall und einer Gebüschhecke (Dornsträucher) ist sinnvoll, da sie in
einer sonst eher ausgeräumten Agrarlandschaft für neue Lebensräume sorgt.

Ø      Hohe Steinriegel sollten entweder anstelle einiger Abschnitte des Walls oder aber im
Randbereich der Fläche, auf der keine Solarmodule stehen, aufgebracht werden, um dem früher
im Gebiet brütenden Steinschmätzer (Rote Liste 1 Art) Brutmöglichkeiten zu geben.

Ø      Als Wieseneinsaat ist ein möglichst kraut- und blumenreiches standortgerechtes Saatgut
mit niedrigwüchsigeren Arten autochthonem Saatgut vorzuziehen, da ein breiter blüten- und
artenreicher Randstreifen Nahrungsgrundlage für Insekten, Spinne, Vögel, Kleinsäuger und
Amphibien bietet.

Ø      Das Gelände sollte für betreuende Beobachter in Absprache mit dem Umweltamt
zugänglich sein (Schlüssel), um ein Monitoring der ökologischen Maßnahmen zu ermöglichen.
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Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar  
Besucheranschrift: L 1, 2  68161 Mannheim  Postanschrift: IHK Rhein-Neckar  68016 Mannheim 
Tel. (0621) 1709-0  Fax (0621) 1709-100  E-Mail: ihk@rhein-neckar.ihk24.de  Internet: www.rhein-neckar.ihk24.de 

 
 
 
 
IHK Rhein-Neckar  Postfach 10 16 61 68016 Mannheim 

 
Bearbeitet von / E-Mail 
Stephan Häger 
Stephan.Haeger@rhein-neckar.ihk24.de 
 

Telefon 
0621 1709-192 
Telefax 
0621 1709-5192 

 
Stadt Heidelberg 
Stadtplanungsamt 
Postfach 105520 
69045 Heidelberg 
 
 
E-Mail: Claudia.Langer@heidelberg.de 
            martina.seltmann@mannheim.de 
 

 
Datum 
14. Mai 2010 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Wieblingen – Solarpark Heidelberg-Grenzhof so-
wie parallele Änderung des Flächennutzungsplans 2015/2020 Heidelberg-Mannheim 
 
hier: Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar bedankt sich für die erneute Beteili-

gung am Planverfahren und die Zusendung der Planungsunterlagen. Ziel des Vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplans sowie der parallelen Änderung des Flächennutzungsplans ist es, 

auf den verfüllten Teilflächen der Rohstoffabbaufläche im Bereich Heidelberg-Grenzhof ei-

nen Solarpark zu errichten.  

Wie bereits in der Stellungnahme vom 30. März 2010 beschrieben, äußert die IHK Rhein-

Neckar gegen diese Bauleitplanungen keine Bedenken.  

Die uns freundlicherweise zugesandten Planunterlagen nehmen wir zu den Akten. 

 

Freundliche Grüße 
 
 
 
Dipl.-Ing. Stephan Häger 
Handel, Stadtentwicklung, Bauleitplanung 
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Von: Romy Kain [mailto:Romy.Kain@hirschberg-bergstrasse.de]  
Gesendet: Montag, 17. Mai 2010 14:22 
An: Langer, Claudia 
Betreff: Vorhabenbezogener B-Plan Wieblingen-Solarpark Heidelberg-Grenzhof 
  
 
Sehr geehrte Frau Langer,  
 
zu o.g. Bebauungsplan und zur Paralleländerung des Flächennutzungsplans 2015/ 2020 werden von der 
Gemeinde Hirschberg a.d.B. keine Bedenken vorgetragen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Romy Kain 
-Bauamt- 
 
 
Bürgermeisteramt Hirschberg a.d.B. 
 
Postanschrift: Postfach 1120, 69489 Hirschberg a.d.B. 
Hausanschrift: Großsachsenerstr. 14, 69493 Hirschberg a.d.B. 
 
Telefon: +49 (0) 6201 598-46 
Telefax: + 49 (0) 6201 598-50 
 
mailto: romy.kain@hirschberg-bergstrasse.de 
www.hirschberg-bergstrasse.de 
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